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Mitglieder-Info Nr. 1/2012 

Beiträge zur Rentenversicherung der im Eingangsverf ahren und Berufsbildungsbe-
reich der Werkstätten beschäftigten Menschen mit Be hinderung 

Mitglieder-Info Nr. 41/2010  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter Bezugnahme auf meine o. g. Mitglieder-Info teile ich Ihnen hiermit mit, dass das 
Vierte Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und andere Gesetze im 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2011, Teil I Nr. 71, Bl. 3057 ff., veröffentlicht ist.  

Bei der beabsichtigten Änderung des § 179 Abs. 1 SGB VI ist es geblieben. Danach wer-
den die Kosten der rentenrechtlichen Absicherung der im Eingangs- und Berufsbildungs-
bereich tätigen Menschen mit Behinderungen nunmehr den hierfür zuständigen Leistungs-
trägern (der Bundesagentur für Arbeit, den Trägern der Unfallversicherung und den Trä-
gern der Rentenversicherung) auferlegt. 

Allerdings tritt diese Regelung nicht wie ursprünglich vorgesehen rückwirkend zum 
01.01.2008 in Kraft, sondern gem. Artikel 23 Abs. 1 am 01.01.2012.  

Ich habe das Änderungsgesetz als Anlage zur Kenntnisnahme beigefügt und verweise 
bezüglich der o. g. Regelungen auf Art. 4 Nr. 12 des Gesetzes. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

gez.: 

Matthias Krömer 
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